
Deshalb sind solche H andlungen in den Augen der 
W erk tätigen  der Deutschen D em okratischen Republik 
äu ß e rst verwerflich. Sie führen  dazu, Menschen aus 
gesicherten Existenzverhältnissen herauszureißen und 
sie einem ungewissen und unsicheren Schicksal zu über
lassen. In  den m eisten Fällen  m üssen die aus der D eut
schen D em okratischen Republik abgew anderten Men
schen infolge m aterieller N otlage in sog. Um siedler
lagern  un ter den schlechtesten W ohnverhältnissen und 
ohne A rbeit ihr Leben fris ten  und kehren nach einigen 
M onaten en ttäusch t und verzweifelt in die Deutsche 
Dem okratische Republik zurück. So ist es z. B. auch 
dem auf Grund der E inflüsterungen der A ngeklagten re
publikflüchtig gewordenen Krankenpfleger W. ergangen. 
Einem  zum Gegenstand der H auptverhandlung gem ach
ten  A usschnitt aus einem Brief des W. ist zu en t
nehmen, daß er in W estdeutschland nicht das vorfand, 
w as ihm die A ngeklagte vorgeflunkert hat, sondern 
daß er dort en ttäusch t auf eine Gelegenheit w arte t, wie
der auf einen sicheren A rbeitsplatz in der Deutschen 
D em okratischen Republik zurückzukehren.
Ganz k la r aber werden die Folgen der H andlung der 
A ngeklagten, wenn m an berücksichtigt, daß im  E rgeb
nis ih rer Beeinflussung viele Erwachsene ihre Kinder 
m it nach W estdeutschland nahm en und dort dem Elend 
preisgeben müssen. A nsta tt sich in F erienlagern  er
holen zu können, m üssen solche Kinder in W estdeutsch
land alle die sozialen Einrichtungen entbehren, die in 
der Deutschen D em okratischen Republik fü r  die Kinder 
schon zur Selbstverständlichkeit geworden sind.

Quelle: „Neue Ju s tiz“ 1956, S. 479.

Die Angeklagte wurde zu 12 Jahren Zuchthaus verur
teilt.
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Eröffnungsbesehluß des Bezirksgerichts Leipzig
vom 26. 1. 1956 

— 1 b - S tra fsenat —

l b  Ks 307/56 
I  — 457/55

Der B allettm eister H. S., zur Zeit in U ntersuchungs
haft, erscheint hinreichend verdächtig,
die ökonomischen und politischen Grundlagen unserer 
Deutschen D em okratischen Republik angegriffen zu 
haben, indem er Boykotthetze m it der Methode der 
Abwerbung gegen die DDR betrieb.
Der A ngeklagte ha t im Oktober 1955 in seiner Eigen
schaft als B allettm eister die jugendliche Tänzerin J. H. 
versucht, über die in W estberlin wohnende B allett
m eisterin F rau  A. an ein in Spanien gastierendes Ballett 
zu verm itteln.
— Verbrechen nach A rtikel 6 der V erfassung der 
DDR —
Auf A ntrag  des B ezirksstaatsanw alts Leipzig wird da
her gegen den A ngeklagten das H auptverfahren vor 
dem 1 b -S trafsenat des Bezirksgerichts Leipzig e r 
ö f f n e t .  Die U ntersuchungshaft hat aus Gründen der 
H aftanordnung fortzudauern.

gez. W irth 
(O berrichter)
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U rteil des B ezirksgerichts Schwerin
vom 20. April 1956 
— 1. Ks. 43/56 —

Der A ngeklagte w ird wegen Verbrechens nach A rtikel 6 
der V erfassung der Deutschen D em okratischen R e
publik zu einer Zuchthausstrafe von

2 (zwei) Jah ren  und 6 (sechs) M onaten 
verurteilt.

Ihm  ist es un tersag t, im öffentlichen Dienst sowie in 
leitenden Stellen im w irtschaftlichen und kulturellen 
Leben tä tig  zu sein.

E r verliert das Recht zu wählen und gew ählt zu w er
den.

Die Kosten des V erfahrens ha t der A ngeklagte zu 
tragen.

A u s  d e n  G r ü n d e n :

Auf der 25. T agung des Zentralkom itees der Sozia
listischen E inheitspartei Deutschlands sowie auf ihrer
III. Parteikonferenz w urde deutlich hervorgehoben, daß 
sich der K lassenkam pf in der gegenw ärtigen E tappe 
unserer dem okratischen Entw icklung verschärft. E r  ist 
besonders gegen die K räfte  konzentriert, die den 
am erikanischen und w estdeutschen K riegstreibern 
H ilfsdienste leisten. Eine besondere Form  der Schädi
gung unserer A rbeiter- und B auernm acht besteht d a r
in, daß die Feinde unserer O rdnung B ürger der D eut
schen D em okratischen Republik abwerben, um sie en t
weder in die w estdeutsche R üstungsproduktion einzu
spannen, oder in die neue faschistische W ehrm acht zu 
pressen. D am it soll unsere Friedensproduktion sowie 
die V erteid igungskraft geschw ächt und der Deutschen 
D em okratischen Republik erheblicher Schaden zuge
füg t werden. D iejenigen Bürger, die sich dazu m ißbrau
chen lassen, den im perialistischen K riegstreibern in der 
Abwerbung U nterstü tzung  zu leisten, setzen unsere 
dem okratischen E rrungenschaften  aufs Spiel und ver
ra ten  die In teressen aller friedliebenden W erktätigen. 
Sie hemmen den K am pf aller P atrio ten  um die W ieder
herstellung unserer nationalen E inheit und um die E r
haltung des Friedens.
Mit ihren Hinweisen h a t die Sozialistische E inheitspar
te i D eutschlands dem deutschen Volke K larheit über 
die G efahr gegeben, die der gesam ten N ation aus der 
A gententätigkeit der reaktionären K räfte  in W est
deutschland erwächst.

Der A ngeklagte hielt sich am  10. F eb ruar 1956 nach 
der M ittagszeit in der K onsum -G aststätte in S ternberg 
auf. E r füh rte  m it anderen ihm bekannten Personen 
ein Gespräch über Bauvorhaben und über den V erkauf 
von M auersteinen. Zu dieser Zeit befand sich auch der 
Zeuge St., Genossenschaftsbauer in S ternberg, in dieser 
G aststätte . Da der Zeuge am  K auf von M auersteinen 
in teressiert w ar, knüpfte er ein Gespräch m it dem A n
geklagten an, nachdem sich dieser allein in der G ast
s tä tte  befand und die anderen Personen die G aststä tte  
verlassen hatten . Der A ngeklagte gab dem Zeugen St. 
zu verstehen, daß er das Nebengebäude des von ihm 
käuflich erworbenen M ietshauses in S ternberg habe 
ausbauen wollen und daß er dazu nicht die erforder
liche Genehmigung erhalten  habe. Aus diesem Grunde 
wollte er die bei ihm bereits vorhandenen M auersteine 
verkaufen. E r nannte dem Zeugen einen Preis, der die
sem zu hoch w ar. A ußerdem  gab er dem Zeugen A uf
klärung  darüber, daß er auch m it G ipsplatten bauen 
könne und diese Baumethode billiger sei.
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